
 
   

Stadt Hallstadt 
 

 

Niederschrift 
über die öffentliche Sitzung des Stadtrates 

am Mittwoch 29.01.2025 
 

 
Beginn: 18:15 Uhr 
Ende: 19:43 Uhr 
Ort: Bürgerhaus Hallstadt, Mainstr. 2,Sitzungssaal 2. OG 

 

 

ANWESENHEITSLISTE 

Erster Bürgermeister 

Erster Bürgermeister Thomas Söder,  

2. Bürgermeister 

2. Bürgermeister Hans-Jürgen Wich,  

Mitglieder des Stadtrates 

Stadträtin Claudia Büttner,  
Stadträtin Melanie Datscheg,  
Stadtrat Klaus Hittinger,  
Stadtrat Günter Hofmann,  
Stadtrat Joachim Karl,  
Stadtrat Dr. Gerd Kühlbrandt,  
Stadträtin Verena Luche,  
Stadtrat Heiko Nitsche,  
Stadtrat Dr. Hans Partheimüller,  
Stadtrat Veit Popp,  
Stadtrat Manuel Reitberger,  
Stadträtin Ute Sommer,  
Stadtrat Marco Stiefler,  
Stadträtin Stefanie Stollberger,  
Stadtrat Ludwig Wolf,  
Stadtrat Peter Wolf,  

Schriftführer/in 

Verw.-Angestellte Martina Bartl,  

von der Verwaltung 

Verw.-Angestellter Tobias Dorn,  
Verw.-Fachang. Marc Hilbert,  
Verw.-Amtsrat Markus Pflaum,  
Verw.-Fachwirt Uwe Schardt,  
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Gäste 

1. Kommandant Feuerwehr Florian Förtsch,  
FF Hallstadt Harald Kohmann,  

 
Entschuldigt: 

Mitglieder des Stadtrates 

Stadtrat Thomas Aßländer,  
Stadtrat Herbert Diller,  
Stadtrat Andreas Groh,  
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TAGESORDNUNG 
 

Öffentliche Sitzung 
 
 1 Verabschiedung Haushalt 2025 Kä/434/2025 
  
  

 2 Erneuerung der Brücke über den Gründleinsbach am Sportplatz;  
Projektgenehmigung 

BA/109/2024 

  
  

 3 Wahlhelferentschädigung für die Bundestagswahl 2025 OA/086/2024 
  
  

 4 Mitteilungen  
  
  

 5 Wünsche und Anfragen  
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Erster Bürgermeister Thomas Söder eröffnete um 18:15 Uhr die öffentliche Sitzung des 
Stadtrates. Er stellt die ordnungsgemäße Ladung, die Anwesenheit der Mehrheit der 
Stadtratsmitglieder und somit die Beschlussfähigkeit des Stadtrates fest. 
 
Folgende Protokolle lagen während der Sitzung zur Einsichtnahme auf; Widersprüche wurden 
nicht erhoben: 
 
Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Stadtrates am Mittwoch 11.12.2024 
Niederschrift über die nichtöffentliche Sitzung des Stadtrates am Mittwoch 11.12.2024 
 
 
Es erfolgte sodann Eintritt in die 
 

TAGESORDNUNG 

 

Öffentliche Sitzung 
 
 

 
TOP  1 Verabschiedung Haushalt 2025 
  
Zur Konsolidierung des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes werden folgende Maß-
nahmen getroffen: 
 
 
Konzessionsabgabe Strom 
 
Die Konzessionsabgabe für Strom wird ab dem nächstmöglichen Zeitpunkt nicht mehr direkt an 
die Verbraucher verrechnet. Die Abgabe wird als Einnahme im Haushalt der Stadt Hallstadt 
verbucht. 
 
Angenommen: Ja: 18  Nein: 0 
 
 
Vereinsförderung  
 
Die Vereinsförderung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2025 nach den bestehenden Richtlinien zu 
einem Fördersatz von 20% der Anschaffungskosten. 
 
Angenommen: Ja: 18  Nein: 0 
 
 
Wassergebühr 

 
Die Gebühr für Wasser wurde neu mit 3,08 €/Kubikmeter kalkuliert.  
 
Der Stadtrat der Stadt Hallstadt beschließt die Gebühr für Wasser ab dem 01.01.2025 auf 3,08 
€/Kubikmeter festzusetzen. 
 
Angenommen: Ja: 1  Nein: 17 
 
Anmerkung:  
Gegenstimmen: Erster Bürgermeister Söder, 2. Bürgermeister Wich, Stadträtinnen C. Büttner, 
M. Datscheg, V. Luche, S. Stollberger, Stadträte K. Hittinger, G. Hofmann, J. Karl, Dr. G. Kühl-
brandt, H. Nitsche, Dr. H. Partheimüller, V. Popp, M. Reitberger, M. Stiefler, P. Wolf, L. Wolf 
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Wassergebühr 
 

Die Gebühr für Wasser wurde neu mit 3,08 €/Kubikmeter kalkuliert.  
 
Der Stadtrat der Stadt Hallstadt beschließt die Gebühr für Wasser ab dem 01.01.2025 auf 2,50 
€/Kubikmeter festzusetzen. 
 
Angenommen: Ja: 16   Nein: 2 
 
Anmerkung:  
Gegenstimmen: Stadtrat P. Wolf, Stadtrat L. Wolf 
 
 
Abwasserpreis/Niederschlagswassergebühr 
 
Für das Abwasser wurde ein Preis von 1,65 €/Kubikmeter (derzeit 1,55 €) und für das Nieder-
schlagswasser ein Preis von 0,23 €/Quadratmeter (derzeit 0,20 €) kalkuliert.  
 
Der Stadtrat der Stadt Hallstadt beschließt die Gebühr für Abwasser ab dem 01.01.2025 auf 
1,65 €/Kubikmeter festzusetzen. Die Gebühr für das Niederschlagswasser bleibt unverändert. 
 
Angenommen: Ja: 16   Nein: 2 
 
Anmerkung:  
Gegenstimmen: Stadtrat P. Wolf, Stadtrat L. Wolf 
 
 
Personal 

 
Für die Jahre 2025 und 2026 erfolgt derzeit keine Nachbesetzung von offenen Stellen. Soweit 
sich die Notwendigkeit für eine Nachbesetzung herausstellt, wird der Stadtrat gesondert ent-
scheiden.  
 
Angenommen: Ja: 18  Nein: 0 
 
 
Fahrzeuge 

 
Für die Jahre 2025 und 2026 erfolgt keine Ersatzbeschaffung von städtischen Fahrzeugen 
    
Angenommen: Ja: 18  Nein: 0 

 

 
Bau 

 
Die Brücke am Sportplatz des SV Hallstadt über den Gründleinsbach bleibt zunächst ein Provi-

sorium. Bei besserer Haushaltslage erfolgt die Ausführung. 

 

Angenommen: Ja: 18  Nein: 0   
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Bei der Deichnachrüstung ist die Rekapitalisierung der Pflege zu prüfen. Zunächst werden 

Haushaltsmittel in Höhe von 2,0 Mio € eingestellt. Eine gesonderte Beschlusslage erfolgt im 

Stadtrat nach Vorlage der notwendigen Unterlagen. 

Angenommen: Ja: 18   Nein: 0 

 
 
Folgende weitere Gebühren werden erhoben: 
 
Es wird eine Gebühr bei Märkten erhoben 
50.- € je gewerblicher Stand 
 
Es wird eine Gebühr für Kirchweihen erhoben: 
50.- € je Aufsteller/Tag 
 
Es wird bei Entleihungen (Zelte, Grillwagen, Toilettenwagen etc.) im Bauhof eine Kaution in 
Höhe von 300.- € erhoben. 

 
Angenommen: Ja: 18  Nein: 0 

 
 
Grundsteuer 
 
Der Hebesatz der Grundsteuer A und B wurde vom Stadtrat ab dem 01.01.2025 auf 180 v.H. 
festgesetzt. 
 
Gewerbesteuer 
Der Gewerbesteuerhebesatz beträgt derzeit 310 v.H. Der Stadtrat hat diesen Hebesatz mit der 
Hebesatzsatzung bereits beschlossen. 
 
 
Finanzplan 
 
Der Finanzplan für die Zeit von 2026 bis 2028 wird genehmigt. 
 
Angenommen: Ja: 18  Nein: 0 
 
 
Weitere Anlagen zum Haushaltsplan 
 
Die weiteren Anlagen zum Haushaltsplan 2025 werden genehmigt.  
 
Angenommen: Ja: 18   Nein: 0 
 
 
Der vorgestellte Entwurf des Haushaltsplanes mit der folgenden Haushaltssatzung wird vom 
Stadtrat der Stadt Hallstadt zur Kenntnis genommen und genehmigt: 
 
 
Angenommen: Ja: 18  Nein: 0 
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Haushaltssatzung 

 

der Stadt Hallstadt, Landkreis Bamberg, für das Haushaltsjahr 
 

2025 
 

Auf Grund der Artikel 63 ff der Gemeindeordnung erlässt der Stadtrat folgende Haushaltssat-
zung: 
 

§1 
 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird  
im Verwaltungshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben auf je 24.721.200.- € 

und im Vermögenshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben auf je 16.716.400.- € 

festgesetzt. 
 

§ 2 
 

Es werden folgende Kredite aufgenommen: 
 

Darlehen BayernLabo zur Realisierung bezahlbarer Wohnraum in Höhe von 2.600.000 € 
Darlehen aus LBS – Bausparvertrag Nr. 7015429801  in Höhe von 2.328.338,46 € 

 

§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 

§ 4 
 

Die Steuersätze (Hebesätze) für Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt: 
 

1. Grundsteuern 

    a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A)   180 v.H. 
    b) für die Wohnbebauung (B)      180 v.H. 
2. Gewerbesteuer 
    nach dem Gewerbeertrag      310 v.H. 
 

§ 5 
 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem 

Haushaltsplan wird auf 3.500.000,00 € festgesetzt. 
 

§ 6 
 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2025 in Kraft. 
 

Hallstadt, den 
 
 

Thomas Söder 
Erster Bürgermeister 
 
 

Angenommen: Ja: 18  Nein: 0 
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TOP  2 Erneuerung der Brücke über den Gründleinsbach am Sportplatz;  

Projektgenehmigung 
  
Für die im Jahr 1991 gebaute Holzbrücke über den Gründleinsbach wurden im Jahr 2006 und 
2021 Hauptprüfungen nach der DIN 1076 (Bauwerksprüfung von Brückenbauwerken) durchge-
führt. Hierbei konnte jeweils die Standsicherheit des Tragwerks bescheinigt werden. Jedoch 
wurden im Zuge der letzten Bauwerksprüfung Mängel hinsichtlich des Holzgeländers, des Holz-
bohlenbelags und der Auflagerbereiche festgestellt. 
 
Die Verkehrssicherheit der Brücke ist nicht mehr gewährleistet, da erhebliche Schäden festge-
stellt wurden. Diese betreffen insbesondere die Befestigung der Pfosten, eine gebrochene Bol-
zenverbindung, Beschädigungen am Holm sowie fehlende oder unzureichend befestigte Unter-
gurte der Geländerfüllung. 
 
Der Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss beauftragte in seiner Sitzung am 03.07.2023 das 
Ingenieurbüro Bräuning + Partner zur Planung eines neuen Brückenbauwerks (Leis-
tungsquasen 1 bis 9). 
 
Die Bauzeit für die Brückenmaßnahme beträgt voraussichtlich sechs Monate. 
 
 
Kostenzusammenstellung: 

Baukosten netto  106.000,00 € 

Abbruch alte Holzbrücke 15.000,00 € 

Vermessung 1.500,00 € 

Ingenieurleistungen 15.750,00 € 

Tragwerksplanung 10.200,00 € 

Prüfstatik 6.000,00 € 

Kleinleistungen 10.000,00 € 

Summe netto 164.450,00 € 

19 % MwSt. 31.245,50 €  

Gesamtsumme Baukosten brutto 195.695,50 € 

Gerundet 200.000,00 € 

 
Die Gesamtkosten für die neue Brücke belaufen sich auf rd. 200.000,00 € brutto. 
 
 
Beschluss: 
 
Die Entwurfsplanung und die erforderlichen Investitionen werden zur Kenntnis genommen. 
Die Gesamtkosten für die Brückenbaumaßnahme werden voraussichtlich 200.000,00 € brutto 
betragen. 
 
Die Durchführung der Brückenbaumaßnahme wird zunächst zurückgestellt. 
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TOP  3 Wahlhelferentschädigung für die Bundestagswahl 2025 
  
Bei der Europawahl am 09.06.2024 wurde für den Wahlsonntag eine Wahlhelferentschädigung 
von 70,00 Euro pro Wahlhelfer gezahlt.  
Die Verwaltung empfiehlt bei der Bundestagswahl 2025 den gleichen Betrag vorzusehen. 
 
Beschluss: 
 
Der Stadtrat der Stadt Hallstadt beschließt, den Wahlhelfern bei der Bundestagswahl 2025 eine 
Entschädigung von 70,00 Euro pro Person zu zahlen 
 
Angenommen: Ja: 18   Nein: 0   
 
 
 

 
TOP  4 Mitteilungen 
  

• Marc Hilbert – Prüfungen erfolgreich abgelegt – nun Verwaltungsfachwirt  
 

• 05.02. Neueröffnung der Reubelsmühle 
 

• 12.02. Eröffnung CTIP Innovationszentrum 
 

• 16.02. Inklusionstag in der FFW Hallstadt 
 

• Erfolgreich abgeschlossener Umbau des Bürgeramtes 
 
 

 
TOP  5 Wünsche und Anfragen 
  
 
 
 

 
 
 
Mit Dank für die rege Mitarbeit schließt Erster Bürgermeister Thomas Söder um 19:43 Uhr die 
öffentliche Sitzung des Stadtrates. 
 
 
 
 
 
 
 

Thomas Söder    Martina Bartl 
Erster Bürgermeister    Schriftführer/in 
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